
 
 
 
 
 

Antrag auf Exmatrikulation 
 

Matrikelnummer        

Studiengang   

Nachname   

Vorname   

   

Grund der Exmatrikulation 
(bitte Schlüssel-Nr. eintragen) 

    

 
 

01 Beendigung des Studiums nach abgeschlossener Prüfung 
04 Hochschulwechsel 
06 Aufgabe oder Unterbrechung des Studiums 
08 Exmatrikulation nach endgültig nicht bestandener Prüfung 
09 sonstige Gründe 

 
 
Ich bitte um Exmatrikulation zu folgendem Datum____________________________ 
 
 
Eine Exmatrikulation während des laufenden Semesters ist nur möglich, wenn Sie Ihre 
Chipkarte diesem Antrag beifügen.  
 
 
 
 

Datum, Unterschrift 

 
 
 
 
 

Hinweise zur Exmatrikulation 
 

§ 11 (2) der Hessischen Immatrikulationsverordnung vom 24.Februar 2010 
 
Studierende sind auf eigenen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Mit dem Antrag auf 
Exmatrikulation ist der Studienausweis nach § 5 vorzulegen. Die Exmatrikulation erfolgt zu 
dem beantragen Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, zum Ende des 
laufenden Semesters. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen! 
 
Bitte achten Sie darauf, dass uns Ihre aktuelle Anschrift vorliegt! 


